
 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen
Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen. 
(2) Soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, dient dieses
Gesetz auch 
- der integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwir-

kungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der
Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu
erreichen, sowie 

- dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. 

§ 2 Geltungsbereich 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für 
1. die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, 
2. das Herstellen, Inverkehrbringen und Einführen von Anlagen, Brennstoffen

und Treibstoffen, Stoffen und Erzeugnissen aus Stoffen nach Maßgabe der §§
32 bis 37, 

3. die Beschaffenheit, die Ausrüstung, den Betrieb und die Prüfung von Kraft-
fahrzeugen und ihren Anhängern und von Schienen-, Luft- und Wasserfahr-
zeugen sowie von Schwimmkörpern und schwimmenden Anlagen nach Maß-
gabe der §§ 38 bis 40 und 

4. den Bau öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen
und Straßenbahnen nach Maßgabe der §§ 41 bis 43. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Flugplätze, soweit nicht die
sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen für Betriebsbereiche oder
der Sechste Teil bretoffen sind, und für Anlagen, Geräte, Vorrichtungen sowie



Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe, die den Vorschriften des
Atomge-setzes oder einer hiernach erlassenen Rechtsverordnung unterliegen,
soweit es sich um den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und der schäd-
lichen Wirkung ionisierender Strahlen handelt. Sie gelten ferner nicht, soweit
sich aus wasserrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder zum Schutz
der Gewässer oder aus Vorschriften des Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts
etwas anderes ergibt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissi-
onen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen. 
(2) Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sach-
güter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht,
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. 
(3) Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind die von einer Anlage ausgehenden
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und
ähnliche Erscheinungen. (4) Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes
sind Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere
durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe. 
(5) Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen, 
2. Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen

sowie Fahrzeuge, soweit sie nicht der Vorschrift des § 38 unterliegen, und 
3. Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten durch-

geführt werden, die Emissionen verursachen können, ausgenommen öffentli-
che Verkehrswege. 

(5a) Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers ste-
hende Bereich, in dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nr. 4 der
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABI. EG 1997 Nr. L
10 S. 13), geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2003 (ABl. EU Nr. L 345 S. 97), in



einer oder mehreren Anlagen einschließlich gemeinsamer oder verbundener
Infrastrukturen und Tätigkeiten einschließlich Lagerung im Sinne des Artikels 3
Nr. 8 der Richtlinie in den in Artikel 2 der Richtlinie bezeichneten Mengen tat-
sächlich vorhanden oder vorgesehen sind oder vor-handen sein werden, soweit
davon auszugehen ist, dass die genannten gefährlichen Stoffe bei einem außer
Kontrolle geratenen industriellen chemischen Verfahren anfallen; ausgenommen
sind die in Artikel 4 der Richtlinie 96/82/EG angeführten Einrichtungen,
Gefahren und Tätigkeiten. 

(6) Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und
Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer
umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Vermin-
derung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein
hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt. Bei
der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere die in der Anlage
aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen. 
(7) Dem Herstellen im Sinne dieses Gesetzes steht das Verarbeiten, Bearbeiten
oder sonstiges Behandeln, dem Einführen im Sinne dieses Gesetzes das sonstige
Verbringen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich. 

Zweiter Teil Errichtung und Betrieb von Anlagen 

Erster Abschnitt Genehmigungsbedürftige Anlagen 

§ 4 Genehmigung 
(1) Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche
Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich
zu belästigen, sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder
Behandlung von Abfällen bedürfen einer Genehmigung. Mit Ausnahme von
Abfallentsorgungsanlagen bedürfen Anlagen, die nicht gewerblichen Zwecken
dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung fin-
den, der Genehmigung nur, wenn sie in besonderem Maße geeignet sind, schäd-
liche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche hervor-



zurufen. Die Bundesregierung bestimmt nach Anhörung der beteiligten Kreise
(§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlagen,
die einer Genehmigung bedürfen (genehmigungsbedürftige Anlagen); in der
Rechtsverordnung kann auch vorgesehen werden, dass eine Genehmigung nicht
erforderlich ist, wenn eine Anlage insgesamt oder in ihren in der Rechtsverord-
nung bezeichneten wesentlichen Teilen der Bauart nach zugelassen ist und in
Übereinstimmung mit der Bauartzulassung errichtet und betrieben wird. 
(2) Anlagen des Bergwesens oder Teile dieser Anlagen bedürfen der Genehmi-
gung nach Absatz 1 nur, so-weit sie über Tage errichtet und betrieben werden.
Keiner Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen Tagebaue und die zum Betrieb
eines Tagebaus erforderlichen sowie die zur Wetterführung unerlässlichen Anla-
gen. 

§ 5 Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen 
(1) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 
1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile

und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden können; 

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbeson-
dere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen; 

3. Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu ver-
wertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit besei-
tigt werden; Abfälle sind nicht zu vermeiden, so-weit die Vermeidung tech-
nisch nicht möglich oder nicht zumutbar ist; die Vermeidung ist unzulässig,
soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt als die Verwertung;
die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und den sonstigen für die
Abfälle geltenden Vorschriften; 

4. Energie sparsam und effizient verwendet wird. 
Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 Nr. 2 sind bei genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen, die dem Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetzes unterliegen, die Anforderungen der §§ 5 und 6 Abs. 1 des
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes einzuhalten. Bei diesen Anlagen sind



Anforderungen zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen nur zulässig, um
zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 sicherzustellen, dass im Ein-
wirkungsbereich der Anlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen.
Bei diesen Anlagen dürfen zur Erfüllung der Pflicht zur effizienten Verwendung
von Energie in Bezug auf die Emissionen von Kohlendioxid, die auf Verbren-
nungs- oder anderen Prozessen der Anlage beruhen, keine Anforderungen
gestellt werden, die über die Pflichten hinausgehen, welche das Treibhaus-gas-
Emissionshandelsgesetz begründet. 
(2) (weggefallen) 
(3) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, zu betreiben und
stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung 
1. von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umweltein-

wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beläs-
tigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden
können, 

2. vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und 

3. die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Betriebsgelän-
des gewährleistet ist. 

§ 6 Genehmigungsvoraussetzungen 
(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen

Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und 
2. andere öffentlichrechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der

Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
(2) Bei Anlagen, die unterschiedlichen Betriebsweisen dienen oder in denen
unterschiedliche Stoffe eingesetzt werden (Mehrzweck- oder Vielstoffanlagen),
ist die Genehmigung auf Antrag auf die unterschiedlichen Betriebsweisen und
Stoffe zu erstrecken, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für alle erfassten
Betriebsweisen und Stoffe erfüllt sind. 
(3) Die Teilgenehmigung kann für einen bestimmten Zeitraum oder mit dem
Vorbehalt erteilt werden, dass sie bis zur Entscheidung über die Genehmigung
widerrufen oder mit Auflagen verbunden werden kann. 



§ 13 Genehmigung und andere behördliche Entscheidungen 
Die Genehmigung schließt andere die Anlage betreffende behördliche Entschei-
dungen ein, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen,
Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen mit Ausnahme von Planfeststel-
lungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördlichen Entscheidun-
gen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtlichen Erlaubnissen
und Bewilligungen nach § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasserhaushaltsgeset-
zes. 

§ 14 Ausschluss von privatrechtlichen Abwehransprüchen 
Auf Grund privatrechtlicher, nicht auf besonderen Titeln beruhender Ansprüche
zur Abwehr benachteiligen-der Einwirkungen von einem Grundstück auf ein
benachbartes Grundstück kann nicht die Einstellung des Betriebs einer Anlage
verlangt werden, deren Genehmigung unanfechtbar ist; es können nur Vor-
kehrungen verlangt werden, die die benachteiligenden Wirkungen ausschließen.
Soweit solche Vorkehrungen nach dem Stand der Technik nicht durchführbar
oder wirtschaftlich nicht vertretbar sind, kann lediglich Schadenersatz verlangt
werden. 

§ 14a Vereinfachte Klageerhebung 
Der Antragsteller kann eine verwaltungsgerichtliche Klage erheben, wenn über
seinen Widerspruch nach Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung nicht ent-
schieden ist, es sei denn, dass wegen besonderer Um-stände des Falles eine kür-
zere Frist geboten ist. 

§ 17 Nachträgliche Anordnungen 
(1) Zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten können nach Erteilung der
Genehmigung sowie nach einer nach § 15 Abs. 1 angezeigten Änderung Anord-
nungen getroffen werden. Wird nach Erteilung der Genehmigung sowie nach
einer nach § 15 Abs. 1 angezeigten Änderung festgestellt, dass die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen
Belästigungen geschützt ist, soll die zuständige Behörde nachträgliche Anord-



nungen treffen. 
(1a) Bei Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen genannt sind, ist vor dem Erlass einer nachträglichen
Anordnung nach Absatz 1 Satz 2, durch welche Grenz-werte für Emissionen neu
festgelegt werden sollen, der Entwurf der Anordnung öffentlich bekannt zu
machen. § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2 gilt für die Bekanntmachung entspre-
chend. Einwendungsbefugt sind Personen, deren Belange durch die nachträgli-
che Anordnung berührt werden, sowie Vereinigungen, welche die Anforderun-
gen von § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen.
Für die Entscheidung über den Erlass der nachträglichen Anordnung gilt § 10
Abs. 7 und 8 entsprechend. 
(2) Die zuständige Behörde darf eine nachträgliche Anordnung nicht treffen,
wenn sie unverhältnismäßig ist, vor allem wenn der mit der Erfüllung der
Anordnung verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit der Anordnung
angestrebten Erfolg steht; dabei sind insbesondere Art, Menge und Gefährlich-
keit der von der Anlage ausgehenden Emissionen und der von ihr verursachten
Immissionen sowie die Nutzungsdauer und technische Besonderheiten der
Anlage zu berücksichtigen. Darf eine nachträgliche Anordnung wegen Unver-
hältnismäßigkeit nicht getroffen werden, soll die zuständige Behörde die Geneh-
migung unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 ganz oder teil-
weise widerrufen; § 21 Abs. 3 bis 6 sind anzuwenden. 
(3) Soweit durch Rechtsverordnung die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2
abschließend festgelegt sind, dürfen durch nachträgliche Anordnungen weiterge-
hende Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
nicht gestellt werden. 
(3a) Die zuständige Behörde soll von nachträglichen Anordnungen absehen,
soweit in einem vom Betreiber vorgelegten Plan technische Maßnahmen an des-
sen Anlagen oder an Anlagen Dritter vorgesehen sind, die zu einer weitergehen-
den Verringerung der Emissionsfrachten führen als die Summe der Minderun-
gen, die durch den Erlass nachträglicher Anordnungen zur Erfüllung der sich aus
diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen ergebenden Pflichten bei den beteiligten Anlagen erreich-bar wäre und hier-
durch der in § 1 genannte Zweck gefördert wird. Dies gilt nicht, soweit der
Betreiber bereits zur Emissionsminderung auf Grund einer nachträglichen
Anordnung nach Absatz 1 oder einer Auflage nach § 12 Abs. 1 verpflichtet ist



oder eine nachträgliche Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 getroffen werden soll.
Der Ausgleich ist nur zwischen denselben oder in der Wirkung auf die Umwelt
vergleichbaren Stoffen zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für nicht betriebs-
bereite Anlagen, für die die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb
erteilt ist oder für die in einem Vorbescheid oder einer Teilgenehmigung Anfor-
derungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 festgelegt sind. Die Durchführung der Maßnah-
men des Plans ist durch Anordnung sicherzustellen. 
(4) Ist es zur Erfüllung der Anordnung erforderlich, die Lage, die Beschaffenheit
oder den Betrieb der Anlage wesentlich zu ändern und ist in der Anordnung
nicht abschließend bestimmt, in welcher Weise sie zu erfüllen ist, so bedarf die
Änderung der Genehmigung nach § 16. 
(4a) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 soll bei Abfallentsorgungsanla-
gen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung angeordnet
werden. Nach der Einstellung des gesamten Betriebs können Anordnungen zur
Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 ergebenden Pflichten nur noch während eines
Zeitraums von einem Jahr getroffen werden. 
(4b) Anforderungen im Sinne des § 12 Absatz 2c können auch nachträglich
angeordnet werden. (5) Die Absätze 1 bis 4b gelten entsprechend für Anlagen,
die nach § 67 Abs. 2 anzuzeigen sind oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach
§ 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren. 



§ 18 Erlöschen der Genehmigung 
(1) Die Genehmigung erlischt, wenn 
1. innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde gesetzten angemessenen Frist

nicht mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen oder 
2. eine Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr

betrieben 
worden ist. 
(2) Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis auf-
gehoben wird. 
(3) Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag die Fristen nach Absatz 1 aus
wichtigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht
gefährdet wird. 

§ 19 Vereinfachtes Verfahren 
(1) Durch Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 kann vorgeschrieben wer-
den, dass die Genehmigung von Anlagen bestimmter Art oder bestimmten
Umfangs in einem vereinfachten Verfahren erteilt wird, sofern dies nach Art,
Ausmaß und Dauer der von diesen Anlagen hervorgerufenen schädlichen
Umwelteinwirkun-gen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen mit dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vereinbar ist. Satz 1 gilt für Abfallentsorgungsanlagen entsprechend. 
(2) In dem vereinfachten Verfahren sind § 10 Abs. 2, 3, 4, 6, 7 Satz 2 und 3,
Abs. 8 und 9 sowie die §§ 11 und 14 nicht anzuwenden. 
(3) Die Genehmigung ist auf Antrag des Trägers des Vorhabens abweichend von
den Absätzen 1 und 2 nicht in einem vereinfachten Verfahren zu erteilen. 

§ 20 Untersagung, Stilllegung und Beseitigung 
(1) Kommt der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage einer Auflage,
einer vollziehbaren nachträglichen Anordnung oder einer abschließend
bestimmten Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 7 nicht nach und betref-
fen die Auflage, die Anordnung oder die Pflicht die Beschaffenheit oder den
Betrieb der Anlage, so kann die zuständige Behörde den Betrieb ganz oder teil-
weise bis zur Erfüllung der Auflage, der Anordnung oder der Pflichten aus der
Rechtsverordnung nach § 7 untersagen. 
(1a) Die zuständige Behörde hat die Inbetriebnahme oder Weiterführung einer



genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder Teil eines Betriebs-
bereichs ist und gewerblichen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher
Unternehmungen Verwendung findet, ganz oder teilweise zu untersagen,
solange und soweit die von dem Betreiber getroffenen Maßnahmen zur Verhü-
tung schwerer Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG
oder zur Begrenzung der Auswirkungen derartiger Unfälle eindeutig unzurei-
chend sind. Die zuständige Behörde kann die Inbetriebnahme oder Weiter-
führung einer Anlage im Sinne des Satzes 1 ganz oder teilweise untersagen,
wenn der Betreiber die in einer zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG erlas-
senen Rechtsverordnung vorgeschriebenen Mitteilungen, Berichte oder sonsti-
gen Informationen nicht fristgerecht übermittelt. 
(2) Die zuständige Behörde soll anordnen, dass eine Anlage, die ohne die erfor-
derliche Genehmigung errichtet, betrieben oder wesentlich geändert wird, still-
zulegen oder zu beseitigen ist. Sie hat die Beseitigung anzuordnen, wenn die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht auf andere Weise ausreichend
geschützt werden kann. 
(3) Die zuständige Behörde kann den weiteren Betrieb einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage durch den Betreiber oder einen mit der Leitung des Betriebs
Beauftragten untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässig-
keit dieser Personen in Bezug auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen dartun, und die Untersagung zum
Wohl der Allgemeinheit geboten ist. Dem Betreiber der Anlage kann auf Antrag
die Erlaubnis erteilt werden, die Anlage durch eine Person betreiben zu lassen,
die die Gewähr für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage bietet. Die Erlaub-
nis kann mit Auflagen verbunden werden. 

§ 21 Widerruf der Genehmigung 
(1) Eine nach diesem Gesetz erteilte rechtmäßige Genehmigung darf, auch nach-
dem sie unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft nur widerrufen werden, 1. wenn der Widerruf gemäß § 12 Abs. 2

Satz 2 oder Abs. 3 vorbehalten ist; 
2. wenn mit der Genehmigung eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat; 
3. wenn die Genehmigungsbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsa-

chen berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, und wenn ohne den



Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 
4. wenn die Genehmigungsbehörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift

berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, soweit der Betreiber von
der Genehmigung noch keinen Gebrauch gemacht hat, und wenn ohne den
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 
(2) Erhält die Genehmigungsbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche den
Widerruf einer Genehmigung rechtfertigen, so ist der Widerruf nur innerhalb
eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. 
(3) Die widerrufene Genehmigung wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs
unwirksam, wenn die Ge-nehmigungsbehörde keinen späteren Zeitpunkt
bestimmt. 
(4) Wird die Genehmigung in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 widerrufen,
so hat die Genehmigungsbehörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermö-
gensnachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den
Bestand der Genehmigung vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist.
Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu
ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand der Genehmigung hat. Der auszug-
leichende Vermögensnachteil wird durch die Genehmigungsbehörde festgesetzt.
Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist
beginnt, sobald die Genehmigungsbehörde den Betroffenen auf sie hingewiesen
hat. 
(5) Die Länder können die in Absatz 4 Satz 1 getroffene Bestimmung des Ent-
schädigungspflichtigen abweichend regeln. 
(6) Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg
gegeben. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn eine Genehmigung, die von einem
Dritten angefochten worden ist, während des Vorverfahrens oder während des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem
Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird. 



 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)

§ 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen 
(1) Die Errichtung und der Betrieb der im Anhang genannten Anlagen bedürfen
einer Genehmigung, soweit den Umständen nach zu erwarten ist, dass sie länger
als während der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben
Ort betrieben werden. Für die in Nummer 8 des Anhangs genannten Anlagen,
ausgenommen Anlagen zur Behandlung am Entstehungsort, gilt Satz 1 auch,
soweit sie weniger als während der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden sollen. Für die in den Nummern 2.10
Spalte 2, 7.4, 7.5, 7.25, 7.28, 9.1, 9.3 bis 9.8 und 9.11 bis 9.35 des Anhangs
genannten Anlagen gilt Satz 1 nur, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen verwendet werden. Hängt
die Genehmigungsbedürftigkeit der im Anhang genannten Anlagen vom Errei-
chen oder Überschreiten einer bestimmten Leistungsgrenze oder Anlagengröße
ab, ist jeweils auf den rechtlich und tatsächlich möglichen Betriebsumfang der
durch denselben Betreiber betriebenen Anlage abzustellen. 
(2) Das Genehmigungserfordernis erstreckt sich auf alle vorgesehenen 
1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und 
2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach

Nummer 1 in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang ste-
hen und die für 
a) das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, 
b) die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen oder 
c) das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher

Belästigungen 
 von Bedeutung sein können. 
(3) Die im Anhang bestimmten Voraussetzungen liegen auch vor, wenn mehrere
Anlagen derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang stehen (gemeinsame Anlage) und zusammen die maßgebenden Leis-
tungsgrenzen oder Anlagengrößen erreichen oder überschreiten werden. Ein
enger räumlicher und betrieblicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anla-
gen 
1. auf demselben Betriebsgelände liegen, 



2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und 
3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. 
(4) Gehören zu einer Anlage Teile oder Nebeneinrichtungen, die je gesondert
genehmigungsbedürftig wären, so bedarf es lediglich einer Genehmigung. 
(5) Soll die für die Genehmigungsbedürftigkeit maßgebende Leistungsgrenze
oder Anlagengröße durch die Erweiterung einer bestehenden Anlage erstmals
überschritten werden, bedarf die gesamte Anlage der Genehmigung. 
(6) Keiner Genehmigung bedürfen Anlagen, soweit sie der Forschung, Entwick-
lung oder Erprobung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Ver-
fahren im Labor- oder Technikumsmaßstab dienen; hierunter fallen auch solche
Anlagen im Labor- oder Technikumsmaßstab, in denen neue Erzeugnisse in der
für die Erprobung ihrer Eigenschaften durch Dritte erforderlichen Menge vor der
Markteinführung hergestellt werden, soweit die neuen Erzeugnisse noch weiter
erforscht oder entwickelt werden. 

§ 2 Zuordnung zu den Verfahrensarten 
(1) Das Genehmigungsverfahren wird durchgeführt nach 
1. § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 

a) Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs genannt sind, 
b) Anlagen, die sich aus in Spalte 1 und in Spalte 2 des Anhangs genannten

Anlagen zusammensetzen, 
c) Anlagen, die in Spalte 2 des Anhangs genannt sind und zu deren Genehmi-

gung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ein Ver-
fahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 

2. § 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im vereinfachten Verfahren für in
Spalte 2 des Anhangs genannte Anlagen. 

Soweit die Zuordnung zu den Spalten von der Leistungsgrenze oder Anlagen-
größe abhängt, gilt § 1 Abs. 1 Satz 4 entsprechend. 
(2) Kann eine Anlage vollständig verschiedenen Anlagenbezeichnungen im
Anhang zugeordnet werden, so ist die speziellere Anlagenbezeichnung maßge-
bend. 
(3) Für in Spalte 1 des Anhangs genannte Anlagen, die ausschließlich oder über-
wiegend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, Einsatzstoffe, Brenn-
stoffe oder Erzeugnisse dienen (Versuchsanlagen), wird das vereinfachte Ver-
fahren durchgeführt, wenn die Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens



drei Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage erteilt werden soll; dieser Zeitraum
kann auf Antrag bis zu einem weiteren Jahr verlängert werden. Satz 1 findet auf
Anlagen der Anlage 1 (Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“) zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung nur Anwendung, soweit nach den Vorschriften
dieses Gesetzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist. 
Soll die Lage, die Beschaffenheit oder der Betrieb einer nach Satz 1 genehmig-
ten Anlage für einen anderen Entwicklungs- oder Erprobungszweck geändert
werden, ist ein Verfahren nach Satz 1 durchzuführen. 
(4) Wird die für die Zuordnung zu den Spalten 1 oder 2 des Anhangs maßge-
bende Leistungsgrenze oder Anlagengröße durch die Errichtung und den Betrieb
einer weiteren Teilanlage oder durch eine sonstige Erweiterung der Anlage
erreicht oder überschritten, wird die Genehmigung für die Änderung in dem
Verfahren erteilt, dem die Anlage nach der Summe ihrer Leistung oder Größe
entspricht. 

§§ 3 und 4 (Aufhebung anderer Vorschriften) 

§ 5 (aufgehoben) 



Anlage

Nr. Bereiche

1. Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie

2. Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung

4. Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiter-
verarbeitung

5. Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen, Herstellung von bah-
nenförmigen Materialien aus Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von
Harzen und Kunststoffen

6. Holz, Zellstoff

7. Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse

8 Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen

9 Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zubereitungen

10 sonstige



8. Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen

8.1 a) Anlagen zur Beseitigung oder Ver-
wertung fester, flüssiger oder in
Behältern gefasster gasförmiger,
gefährlicher Abfälle oder Deponie-
gas mit brennbaren Bestandteilen
durch thermische Verfahren, ins-
besondere Entgasung, Plasmaver-
fahren, Pyrolyse, Vergasung, Ver-
brennung oder eine Kombination
dieser Verfahren;

a) Anlagen zur Beseitigung oder
Verwertung fester, flüssiger oder
in Behältern gefasster gasförmi-
ger, nicht gefährlicher Abfälle
oder Deponiegas mit brennbaren
Bestandteilen durch thermische
Verfahren, insbesondere Ent-
gasung, Plasmaverfahren, Pyro-
lyse, Vergasung, Verbrennung
oder eine Kombination dieser
Verfahren mit einem Abfall-
einsatz von bis zu 3 Tonnen pro
Stunde oder einem Verbrauch an
Deponiegas von bis zu 1 000
Kubikmetern pro Stunde;

b) Anlagen zur Beseitigung oder Ver-
wertung fester, flüssiger oder in
Behältern gefasster gasförmiger,
nicht gefährlicher Abfälle oder
Deponiegas mit brennbaren
Bestandteilen durch thermische Ver-
fahren, insbesondere Entgasung,
Plasmaverfahren, Pyrolyse, Ver-
gasung, Verbrennung oder eine
Kombination dieser Verfahren mit
einem Abfalleinsatz von über 3
Tonnen pro Stunde oder einem Ver-
brauch an Deponiegas von mehr als
1 000 Kubikmetern pro Stunde;

c) Verbrennungsmotoranlagen für den
Einsatz von Altöl oder Deponiegas
mit einer Feuerungswärmeleistung
von 50 Megawatt oder mehr

b) Anlagen zum Abfackeln von
Deponiegas oder anderen gasför-
migen Stoffen, ausgenommen
Notfackeln, die für den nicht
bestimmungsgemäßen Betrieb
erforderlich sind;

c) Verbrennungsmotoranlagen für
den Einsatz von Altöl oder Depo-
niegas mit einer Feuerungswär-
meleistung von weniger als 50
Megawatt



8.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom,
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme
oder erhitztem Abgas durch den Ein-
satz von
a) gestrichenem, lackiertem oder

beschichtetem Holz sowie daraus
anfallenden Resten, soweit keine
Holzschutzmittel aufgetragen oder
infolge einer Behandlung enthalten
sind oder Beschichtungen keine
halogenorganischen Verbindungen
oder Schwermetalle enthalten, mit
einer Feuerungswärmeleistung von
50 Megawatt oder mehr, oder

Anlagen zur Erzeugung von Strom,
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme
oder erhitztem Abgas durch den Ein-
satz von 
a) gestrichenem, lackiertem oder

beschichtetem Holz sowie daraus
anfallenden Resten, soweit keine
Holzschutzmittel aufgetragen
oder infolge einer Behandlung
enthalten sind oder Beschichtun-
gen keine halogenorganischen
Verbindungen oder Schwerme-
talle enthalten, mit einer Feu-
erungswärmeleistung von 1
Megawatt bis weniger als 50
Megawatt, oder

b) Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten
oder sonst verleimtem Holz sowie
daraus anfallenden Resten, soweit
keine Holzschutzmittel aufgetragen
oder infolge einer Behandlung
enthalten sind oder Beschichtungen
keine halogenorganischen Verbin-
dungen oder Schwermetalle enthal-
ten, mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von 50 Megawatt oder mehr

in einer Verbrennungseinrichtung (wie
Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk,
sonstige Feuerungsanlage), einschließ-
lich zugehöriger Dampfkessel

b) Sperrholz, Spanplatten, Faserplat-
ten oder sonst verleimtem Holz
sowie daraus anfallenden Resten,
soweit keine Holzschutzmittel
aufgetragen oder infolge einer
Behandlung enthalten sind oder
Beschichtungen keine halogenor-
ganischen Verbindungen oder
Schwermetalle enthalten, mit
einer Feuerungswärmeleistung
von 1 Megawatt bis weniger als
50 Megawatt

in einer Verbrennungseinrichtung
(wie Kraftwerk, Heizkraftwerk,
Heizwerk, sonstige Feuerungsanla-
ge), einschließlich zugehöriger
Dampfkessel

Nr. Spalte 1 Spalte 2



zum Zweck der Rückgewinnung von
Metallen oder Metallverbindungen
durch thermische Verfahren, ins-
besondere Pyrolyse, Verbrennung
oder eine Kombination dieser Ver-
fahren, sofern diese Abfälle nicht
gefährlich sind, auf die die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts-
und Anwendung finden

8.4 - Anlagen, in denen Stoffe aus in
Haushaltungen anfallenden oder aus
hausmüllähnlichen Abfällen, auf die
die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, durch Sortieren für den
Wirtschaftskreislauf zurückgewon-
nen werden, mit einer Durchsatzleis-
tung von 10 Tonnen Einsatzstoffen
oder mehr je Tag

8.3 Anlagen zur thermischen Aufbereitung
von Stahlwerksstäuben für die Gewin-
nung von Metallen oder Metallverbin-
dungen im Drehrohr oder in einer Wir-
belschicht

Anlagen zur Behandlung
a) edelmetallhaltiger Abfälle ein-

schließlich der Präparation soweit
die Menge der Einsatzstoffe 10
Kilogramm oder mehr je Tag
beträgt, oder

b) von mit organischen Verbindun-
gen verunreinigten Metallen,
Metallspänen oder Walzunder

Nr. Spalte 1 Spalte 2

8.5 Anlagen zur Erzeugung von Kompost
aus organischen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Anwendung finden,
mit einer Durchsatzleistung von 30 000
Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je
Jahr (Kompostwerke)

Anlagen zur Erzeugung von Kom-
post aus organischen Abfällen, auf
die die Vorschriften des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen
bis weniger als 30 000 Tonnen Ein-
satzstoffen je Jahr

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.6 Anlagen zur biologischen Behandlung
von
a) gefährlichen Abfällen, auf die die

Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 10 Tonnen Abfällen
oder mehr je Tag oder

b) nicht gefährlichen Abfällen, auf die
die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 50 Tonnen Abfällen
oder mehr je Tag,

ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.5 oder 8.7 erfasst werden

Anlagen zur biologischen Behand-
lung von
a) gefährlichen Abfällen, auf die die

Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 1 Tonne
bis weniger als 10 Tonnen Abfäl-
len je Tag oder

b) nicht gefährlichen Abfällen, auf
die die Vorschriften des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 10 Tonnen
bis weniger als 50 Tonnen Abfäl-
len je Tag,

ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.5 oder 8.7 erfasst werden

8.7 Anlagen zur Behandlung von verun-
reinigtem Boden,- auf den die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes Anwendung finden,
durch biologische Verfahren, Entgasen,
Strippen oder Waschen mit einem Ein-
satz von 10 Tonnen verunreinigtem
Boden oder mehr je Tag

Anlagen zur Behandlung von verun-
reinigtem Boden, auf den die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Anwendung fin-
den, durch biologische Verfahren,
Entgasen, Strippen oder Waschen
mit einem Einsatz von 1 Tonne bis
weniger als 10 Tonnen verunreinig-
tem Boden je Tag

8.8 Anlagen zur chemischen Behandlung,
insbesondere zur chemischen Emulsi-
onsspaltung, Fällung, Flockung, Neu-
tralisation oder Oxidation, von

Anlagen zur chemischen Behand-
lung, insbesondere zur chemischen
Emulsionsspaltung, Fällung,
Flockung, Neutralisation oder Oxi-
dation, von nicht gefährlichen Abfäl-
len, auf die



8.9 a) Anlagen zum Zerkleinem von
Schrott durch Rotormühlen mit
einer Nennleistung des Rotorantrie-
bes von 500 Kilowatt oder mehr

a) Anlagen zum Zerkleinem von
Schrott durch Rotormühlen mit
einer Nennleistung des Rotoran-
triebes von 100 - Kilowatt bis
weniger als 500 Kilowatt

b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
von Eisen- oder Nichteisenschrot-
ten, einschließlich Autowracks, mit
einer Gesamtlagerfläche von 15 000
Quadratmeter oder mehr oder einer
Gesamtlagerkapazität von 1500
Tonnen Eisen-  oder Nichteisen-
schrotten oder mehr, ausgenommen
die zeitweilige Lagerung bis zum
Einsammeln auf dem Gelände der
Entstehung der Abfälle und Anla-
gen, die durch Nummer 8.14 erfasst
werden

b) Anlagen zur zeitweiligen Lage-
rung von Eisen oder Nichteisen-
schrotten, einschließlich
Autowracks, mit einer Gesamtla-
gerfläche von 1000 Quadratmeter
bis weniger als 15 000 Quadrat-
meter oder einer Gesamtlagerka-
pazität von 100 Tonnen bis weni-
ger als 1500 Tonnen Eisen- oder
Nichteisenschrotten, ausgenom-
men die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem
Gelände der Entstehung der
Abfälle und Anlagen, die durch
Nummer 8.14 erfasst werden

c) Anlagen zur Behandlung von
Altautos mit einer Durchsatzleis-
tung von 5 Altautos oder mehr je
Woche

a) gefährlichen Abfällen auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden oder

b) nicht gefährlichen Abfällen, auf die
die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 50 Tonnen Einsatzs-
toffen oder mehr je Tag

die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 10 Tonnen bis weniger
als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag

Nr. Spalte 1 Spalte 2



b) nicht gefährlichen Abfällen, auf die
die Vorschriften der Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 50 Tonnen Einsatz-
stoffen oder mehr je Tag

b) nicht gefährlichen Abfällen, auf
die die Vorschriften des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 10 Tonnen
bis weniger als 50 Tonnen Ein-
satzstoffen je Tag

8.10 Anlagen zur physikalisch-chemischen
Behandlung, insbesondere zum Destil-
lieren, Kalzinieren, Trocknen oder Ver-
dampfen, von
a) gefährlichen Abfällen, auf die die

Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 10 Tonnen Einsatz-
stoffen oder mehr je Tag oder

Anlagen zur physikalisch-chemi-
schen Behandlung, insbesondere
zum Destillieren, Kalzinieren,
Trocknen oder Verdampfen, von
a) gefährlichen Abfällen, auf die die

Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 1 Tonne
bis weniger als 10 Tonnen Ein-
satzstoffen je Tag oder

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.11 Anlagen zur Behandlung von gefährli-
chen Abfällen, auf die die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Anwendung fin-
den,
aa) durch Vermengung oder Vermi-

schung sowie durch Konditi-
onierung,

bb) zum Zweck der Hauptverwen-
dung als Brennstoff oder der
Energieerzeugung durch andere
Mittel,

cc) zum Zweck der Ölraffination
oder anderer Wiederverwen-
dungsmöglichkeiten von Öl,

dd) zum Zweck der Regenerierung
von Basen oder Säuren,

ee) zum Zweck der Rückgewin-
nung oder Regenerierung von
organischen Lösungsmitteln oder

ff) zum Zweck der Wiedergewin-
nung von Bestandteilen, die der
Bekämpfung von Verunreinigun-
gen dienen

mit einer Durchsatzleistungvon10 Ton-
nen Einsatzstoffen oder mehr je Tag,

ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden

a) Anlagen zur Behandlung von
gefährlichen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden,
aa) durch Vermengung oder Ver-

mischung sowie durch Kondi-
tionierung,

bb) zum Zweck der Hauptver-
wendung als Brennstoff oder
der Energieerzeugung durch
andere Mittel

cc) zum Zweck der Ölraffination
oder anderer Wiederverwen-
dungsmöglichkeiten von Öl,

dd) zum Zweck der Rege-
nerierung von Basen oder Säu-
ren,

ee) zum Zweck der Rückgewin-
nung oder Regenerierung von
organischen Lösungsmitteln
oder

ff) zum Zweck der Wiedergewin-
nung von Bestandteilen, die
der Bekämpfung von Verun-
reinigungen dienen

mit einer Durchsatzleistung von 1
Tonne bis weniger als 10 Tonnen
Einsatzstoffen je Tag,
ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.11 b) Anlagen zur sonstigen Behand-
lung von
aa) besonders überwachungsbe-

dürftigen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer
Durchsatzleistung von 1 Tonne
oder mehr je Tag oder

bb) nicht besonders überwa-
chungsbedürftigen Abfällen,
auf die die Vorschriften des
Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes Anwendung
finden, mit einer Durchsatz-
leistung von 10 Tonnen oder
mehr je Tag,

ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.12 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
von gefährlichen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfall- gesetzes Anwendung fin-
den, mit einer Aufnahmekapazität von
10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen
oder mehr, ausgenommen die zeitwei-
lige Lagerung bis zum Einsammeln auf
dem Gelände der Entstehung der
Abfälle und Anlagen, die von Nummer
8.14 erfasst werden

a) Anlagen zur zeitweiligen
Lagerung von gefährlichen Abfällen,
auf die die Vorschriften des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer Auf-
nahmekapazität von 1 Tonne bis
weniger als 10 Tonnen je Tag oder
einer Gesamtlagerkapazität von 30
Tonnen bis weniger als 150 Tonnen,
ausgenommen die zeitweilige Lage-
rung bis zum Einsammeln auf dem
Gelände der Entstehung der Abfälle
und Anlagen, die von Nummer 8.14
erfasst werden
b) Anlagen zur zeitweiligen Lage-

rung von nicht gefährlichen
Abfällen, auf die die Vorschriften
des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes Anwendung fin-
den, mit einer Gesamtlagerkapa-
zität von 100 Tonnen oder mehr,
ausgenommen die zeitweilige
Lagerung - bis zum Einsammeln -
auf dem Gelände der Entstehung
der Abfälle

8.13 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
gefährlichen Schlämmen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Anwendung finden,
mit einer Aufnahmekapazität von 10
Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen
oder mehr

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
von nicht gefährlichen Schlämmen,
auf die die Vorschriften des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer Auf-
nahmekapazität von 10 Tonnen oder
mehr je Tag oder einer Gesamtlager-
kapazität von 150 Tonnen oder mehr,
ausgenommen die zeitweilige Lage-
rung bis zum Einsammeln auf dem
Gelände der Entstehung der Abfälle.

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.14 a) Anlagen zum Lagern von gefährli-
chen Abfällen, auf die die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Anwendung fin-
den und soweit in diesen Anlagen
Abfälle vor deren Beseitigung oder
Verwertung jeweils über einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr gela-
gert werden

b) Anlagen zum Lagern von nicht
gefährlichen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden und soweit in diesen
Anlagen Abfälle vor deren Beseiti-
gung oder Verwertung jeweils über
einen Zeitraum von mehr als einem
Jahr gelagert werden, mit einer Auf-
nahmekapazität von 10 Tonnen oder
mehr je Tag oder einer Gesamtla-
gerkapazität von 150 Tonnen oder
mehr

Anlagen zum Lagern von nicht
gefährlichen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwen-
dung finden und soweit in diesen
Anlagen Abfälle vor deren Beseiti-
gung oder Verwertung jeweils über
einen Zeitraum von mehr als einem
Jahr gelagert werden, mit einer Auf-
nahmekapazität von weniger als 10
Tonnen je Tag oder einer Gesamtla-
gerkapazität von weniger als 150
Tonnen

Nr. Spalte 1 Spalte 2



8.15 Anlagen zum Umschlagen von gefähr-
lichen Abfällen, auf die die Vorschrif-
ten des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes Anwendung finden,
mit einer Leistung von 10 Tonnen oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen
zum Umschlagen von Erdaushub oder
von Gestein, das bet der Gewinnung
oder Aufbereitung von Bodenschätzen
anfällt

Anlagen zum Umschlagen von
a) gefährlichen Abfällen, auf die die

Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer
Leistung von 1 Tonne bis weni-
ger als 10 Tonnen je Tag

b) nicht gefährlichen Abfällen, auf
die die Vorschriften des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes Anwendung finden,  mit
einer Leistung von 100 Tonnen
oder mehr je Tag,

ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung
oder Aufbereitung von Bodenschät-
zen anfällt

Nr. Spalte 1 Spalte 2


